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einer angemessenen Frist möglich oder aus besonde
ren Gründen nicht zuzumuten ist.

§ 6

(1) Für die Ausstellung von Pässen sind im Inland 
das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten so
wie die von diesem ermächtigten Dienststellen, im Aus
land die hierzu ermächtigten Vertretungen der Deut
schen Demokratischen Republik zuständig. Dasselbe gilt 
für die Erteilung von Visa, soweit keine andere Rege
lung durch Vereinbarungen mit anderen Staaten vor
gesehen ist.

(2) Die im Abs. 1 genannten Stellen und das Ministe
rium des Innern sind zur Entziehung und Ungültig
keitserklärung von Pässen sowie zur Ungültigkeits
erklärung von Visa berechtigt.

§ 7

Für den lokalen Grenzverkehr können besondere Be
stimmungen erlassen werden.

§ 8

(1) Wer ohne erforderliche Genehmigung das Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik verläßt oder 
betritt oder wer ihm vorgeschriebene Reiseziele, Reise
wege oder Reisefristen oder sonstige Beschränkungen 
der Reise oder des Aufenthalts hierbei nicht einhält, 
wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Geld
strafe bestraft.
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